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Satzung über eine gemeinsame Großleitstelle 
für den Rettungsdienst und den Brandschutz im Oldenburger Land 

 
 

Die Satzung wurde im Delmenhorster Kreisblatt am 22.12.2008, S. 16, bekannt gemacht. 

 
 

Auf der Grundlage der §§ 1, 3 des Nds. Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 19.04.2004 (Nds. 
GVBl. S. 63) in der Fassung vom 22.04.2005 (Nds. GVBl. S. 110) in Verbindung mit § 6 des Niedersächsischen 
Rettungsdienstgesetzes, § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes schließen die beteiligten 
Trägerkörperschaften die folgende Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Leit-
stelle im Rahmen einer gemeinsamen kommunalen Anstalt. [Anm.: Von der Wiedergabe der Vereinbarung wird 
hier abgesehen.] 
Die gemeinsame Anstalt erhält folgende Satzung: 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

 
(1) Der Landkreis Ammerland, der Landkreis Clop-
penburg, die kreisfreie Stadt Delmenhorst, die 
kreisfreie Stadt Oldenburg, der Landkreis Olden-
burg und der Landkreis Wesermarsch errichten für 
das in § 2 festgesetzte Versorgungsgebiet eine 
gemeinsame Anstalt als Trägerin einer Großleit-
stelle für den Rettungsdienst und den Brand-
schutz. Die Trägerkörperschaften übertragen die 
ihnen nach den § 6 NRettDG und § 3 Abs. 1 Nr. 5 
NBrandSchG obliegenden Aufgaben auf die An-
stalt. Darüber hinaus unterstützt die Anstalt die 
beteiligten Kommunen in Fällen des Katastrophen-
schutzes. 
 
(2) Die Anstalt hat ihren Sitz am Standort der 
Großleitstelle Oldenburger Land und trägt die 
Bezeichnung „Großleitstelle für den Rettungsdienst 
und den Brandschutz im Oldenburger Land AöR“ 
(Großleitstelle Oldenburger Land). Bis zur Inbe-
triebnahme der neuen Großleitstelle Oldenburger 
Land ist der Sitz in Wildeshausen. 
 
(3) Die Anstalt übernimmt die Aufgabe der Errich-
tung und des Betriebes einer gemeinsamen, in-
tegrierten Großleitstelle Oldenburger Land als 
eigene Aufgabe. Zur Errichtung und Bereitstellung 
der erforderlichen Infrastruktur, insbesondere der 
technischen Anlagen, kann sie sich Dritter bedie-
nen. 
 
(4) Hauptzweck ist das Errichten, Betreiben und 
Unterhalten der Großleitstelle Oldenburger Land 
für die Feuerwehren und die Rettungsdienste der 
Trägerkörperschaften und dadurch die Erzielung 
wirtschaftlicher Kostenvorteile gegenüber den 
bisherigen Einzelleitstellen. Die Anstalt gewähr-
leistet den technischen, organisatorischen und 
wirtschaftlichen Aufbau einer Großleitstelle Ol-

denburger Land für die Trägerkörperschaften. 
Dazu gehört auch die Erarbeitung der Grundlagen 
für eine optimierte Standortentscheidung durch 
die Trägerkörperschaften. Zu den wirtschaftlich zu 
erbringenden Aufgaben der Großleitstelle Olden-
burger Land gehören insbesondere: 
a) Im Rahmen des Leitstellenbetriebes hat die 

Anstalt alle eingehenden Notrufe, Notfallmel-
dungen, sonstige Hilfeersuchen und Informa-
tionen für Rettungsdienst, Feuerwehr und Ka-
tastrophenschutz entgegen zu nehmen. Wei-
tere Aufgaben sind die Alarmierung der erfor-
derlichen Einsatzkräfte und -mittel sowie die 
Begleitung und Unterstützung der Einsatzlei-
tungen. 

b) Zum Betrieb der Großleitstelle Oldenburger 
Land gehört ein Krankenbettennachweis. Die 
Anstalt als Betreiber der Großleitstelle Olden-
burger Land vereinbart mit den Trägern geeig-
neter Krankenhäuser Form, Inhalt und Verfah-
ren der dafür notwendigen Meldungen. 

c) Zu den Aufgaben gehört auch das Führen einer 
Übersicht über die jeweils Dienst habenden 
Apotheken und einer Übersicht über Giftnotrufe 
und weitere Notrufangebote, Blutspendezent-
ralen und vergleichbare zentrale Einrichtungen. 

d) Die Großleitstelle Oldenburger Land unterstützt 
die Trägerkörperschaften in Fällen des Katast-
rophenschutzes im bestmöglichen Umfang. 

e) Die Großleitstelle Oldenburger Land kann die 
Vermittlung des Kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstes übernehmen. Einzelheiten 
hierfür sind vertraglich zu regeln. 

f) Außerhalb der üblichen Dienstzeiten der Trä-
gerkörperschaften übernimmt sie für dringliche 
Fälle die Funktion eines Meldekopfes für die 
Verwaltungsleitungen der Trägerkörperschaf-
ten als Sicherheitsbehörden. 

g) Für eine optimierte Erfüllung ihrer Aufgaben 
arbeitet die Großleitstelle Oldenburger Land 
mit benachbarten Leitstellen sowie mit allen 
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sonstigen betroffenen Stellen und Kräften zu-
sammen. 

h) Die Großleitstelle Oldenburger Land kann zur 
Lenkung von Einsätzen des Rettungsdienstes 
den im Rettungsdienst tätigen Personen Wei-
sungen erteilen. 

i) Für die in der Großleitstelle Oldenburger Land 
tätigen Mitarbeiter/innen ist die erforderliche 
Aus- und Fortbildung sicherzustellen. 

 
(5) Die Großleitstelle Oldenburger Land hat das 
Recht, für das übertragene Aufgabengebiet nach 
Maßgabe des § 113c NGO mit Zustimmung des 
jeweiligen Hauptorgans der Trägerkörperschaften 
Satzungen zu erlassen. 
 
(6) Die Großleitstelle Oldenburger Land besitzt die 
Dienstherrenfähigkeit. 
 

§ 2 
Versorgungsgebiet 

 
Das Versorgungsgebiet entspricht dem Gebiet der 
Trägerkörperschaften. 
 

§ 3 
Stammkapital 

 
(1) Das Stammkapital beträgt 120.000,00 €. 
 
(2) Auf das Stammkapital übernimmt jede Träger-
körperschaft eine Stammeinlage in Höhe von 
20.000,00 €. Die Stammeinlagen sind in bar zu 
leisten. 
 

§ 4 
Organe 

 
Organe der Anstalt sind der Vorstand und der 
Verwaltungsrat. 
 

§ 5 
Der Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus zwei Personen, dem 
Geschäftsführer/der Geschäftsführerin und des-
sen/deren Vertreter/Vertreterin, die für die Dauer 
von jeweils fünf Jahren durch den Verwaltungsrat 
bestellt werden. Bis zur Inbetriebnahme der Groß-
leitstelle Oldenburger Land kann vom Verwal-
tungsrat ein kürzerer Zeitraum bestimmt werden. 
Der Vorstand leitet die Anstalt in eigener Verant-
wortung, soweit diese Satzung nichts Abweichen-
des bestimmt und vertritt sie gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Die Vorstandsmitglieder sind allein 
vertretungsberechtigt. 
 

(2) Der Verwaltungsrat kann die nähere Ausges-
taltung der Rechte und Pflichten des Vorstandes 
durch eine Geschäftsordnung regeln und in dieser 
auch Fälle bestimmen, die seiner Zustimmung 
bedürfen. Der Zustimmungsvorbehalt kann für 
bestimmte Personalangelegenheiten, bei Über-
schreiten bestimmter Wertgrenzen sowie sonsti-
gen Angelegeheiten von besonderer Bedeutung 
vorgesehen werden. 
 

§ 6 
Der Verwaltungsrat 

 
(1) Jede Trägerkörperschaft entsendet zwei Per-
sonen in den Verwaltungsrat. 
 
(2) Des Weiteren gehört dem Verwaltungsrat ein 
Vertreter/eine Vertreterin der in der Anstalt Be-
schäftigten als stimmberechtigtes Mitglied an. Die 
Beschäftigten wählen dieses Mitglied nach Maß-
gabe des Niedersächsischen Personalvertre-
tungsgesetzes (NPersVG) sowie der Wahlordnung 
für die Vertretung der Beschäftigten bei Einrich-
tungen der öffentlichen Hand mit wirtschaftlicher 
Zweckbestimmung (WO-EwZ). Das gewählte Mit-
glied ist durch den Vorstand zu bestätigen. 
 
(3) Der Verwaltungsrat gibt sich in seiner ersten 
Sitzung eine Geschäftsordnung. 
 
(4) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende/einen Vorsitzenden sowie einen Stell-
vertreter/eine Stellvertreterin. Die Wahlzeit be-
trägt jeweils zwei Jahre. Der Verwaltungsrat ist 
weisungsberechtigt gegenüber dem Vorstand, 
Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung für den 
Vorstand. 
 
(4a) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können 
jederzeit von der Trägerkörperschaft abberufen 
werden. Das abberufene Mitglied bleibt so lange 
im Amt, bis ein Nachfolger bestimmt ist. 
 
(5) Die Vertreter einer Trägerkörperschaft können 
nur einheitlich abstimmen, jede Trägerkörper-
schaft hat nur eine Stimme. Soweit sich die beiden 
Mitglieder einer Trägerkörperschaft im Verwal-
tungsrat nicht auf die einheitliche Stimmabgabe 
einigen, ist das Votum ungültig. Der Verwaltungs-
rat entscheidet mit der Stimmenmehrheit der 
Mitglieder, soweit in dieser Satzung nichts Abwei-
chendes geregelt ist. Im Fall der Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 
 
(6) Der Verwaltungsrat tritt nach Bedarf, mindes-
tens jedoch einmal jährlich auf Ladung der/des 
Vorsitzenden zusammen. Die Ladungsfrist beträgt 
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zwei Wochen. Die Ladung erfolgt schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung. Die Geschäftsführung 
kann für bestimmte Fälle eine kürzere Frist vorse-
hen, die jedoch mindestens 2 Tage beträgt, und 
auch Beschlüsse im Umlaufverfahren regeln. 
 
(7) Die Aufgaben des Verwaltungsrates sind: 
a) die Bestellung des Vorstandes 
b) die Abberufung des Vorstandes 
c) die Überwachung der Geschäftsführung des 

Vorstandes 
d) der Erlass von Satzungen nach Maßgabe des 

§ 113c NGO 
e) der Erlass der Haushaltssatzung und die Fest-

stellung des Jahresabschlusses 
f) die Beschlussfassung über eine Beteiligung der 

Anstalt an anderen Unternehmen 
g) die Beschlussfassung über die Ergebnisver-

wendung 
h) der Erlass einer Geschäftsordnung für den 

Vorstand 
i) die erstmalige Festlegung des Kostenvertei-

lungsschlüssels 
j) die Änderung des Kostenverteilungsschlüssels 
Beschlüsse nach Buchstabe a) und j) können nur 
mit Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder 
der Trägerkörperschaften gem. Abs. 1 gefasst 
werden. Beschlüsse nach Buchstabe b) und j) 
bedürfen der Mehrheit von 5 Stimmen. 
 

§ 7  
Beirat 

 
(1) Für die Anstalt wird ein Beirat eingerichtet. 
Jede Trägerkörperschaft ist berechtigt, zwei sach-
kundige Vertreterinnen/Vertreter aus den Berei-
chen des Brandschutzes oder des Rettungs-
dienstes in den Beirat zu entsenden. 
 
(2) Der Beirat tritt nach Bedarf, mindestens jedoch 
einmal jährlich zusammen. Er berät den Vorstand 
und den Verwaltungsrat der Anstalt und ist in 
allen Angelegenheiten, die den Brandschutz und 
das Rettungswesen wesentlich betreffen, zu hö-
ren. Der Vorstand übermittelt dem Beirat die In-
formationen, die dieser zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben benötigt. 
 
(3) Der Vorstand und die/der Vorsitzende des Ver-
waltungsrates nehmen an den Beiratssitzungen 
teil. Die/der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
leitet die Sitzung. Einladung und Verfahren erfol-
gen nach Maßgabe der Geschäftsordnung für den 
Verwaltungsrat. 
 

§ 8 
Kosten und Kostenersatz/Unterstützung 

 
(1) Alle für die Errichtung und den Betrieb der 
Großleitstelle Oldenburger Land getätigten finan-
ziellen Aufwendungen sind Kosten der Großleit-
stelle Oldenburger Land. Hierzu zählen insbe-
sondere die Personal-, Sach-, Technik- und Be-
triebskosten der Großleitstelle Oldenburger Land. 
Die Anbindung der Großleitstelle Oldenburger 
Land an die bei ihrer Inbetriebnahme bestehen-
den Funknetze der Trägerkörperschaften obliegt 
der Großleitstelle Oldenburger Land. Ausgenom-
men sind die Kosten der Einrichtung und des Be-
triebs der Netze für die digitale Alarmierung und 
des Funkbetriebes innerhalb der Trägerkommu-
nen. Soweit die Trägerkörperschaften sachbezo-
gene Unterstützungsleistungen erbringen, können 
auch diese zum Selbstkostenpreis abgerechnet 
werden. 
 
(2) Die Trägerkörperschaften unterstützen die 
Anstalt durch die Übernahme der notwendigen 
ungedeckten Kosten für Einrichtung und Betrieb 
der Leitstelle. Der Verwaltungsrat der Trägerkör-
perschaften beschließt über den Kostenvertei-
lungsschlüssel und auch dessen Veränderung. Der 
Kostenverteilungsschlüssel ist in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen. Die Trägerkörper-
schaften stellen die notwendigen Haushaltsmittel 
zur Verfügung 
 
(3) Die beteiligten Trägerkörperschaften zahlen 
der Anstalt nach Maßgabe des Haushaltsplanes für 
das jeweilige Geschäftsjahr (Kalenderjahr) auf die 
auf sie entfallenden Unterstützungsleistungen 
entsprechende Abschläge. Mit der einheitlichen 
Feststellung des Jahresabschlusses stellt der Ver-
waltungsrat auch die von der jeweiligen Träger-
körperschaft zu erbringende Unterstützungsleis-
tung (gesonderte Feststellung) der Höhe nach 
fest. 
 

§ 9 
Beginn, Erweiterung und Auflösung 

 
(1) Nach ihrer Gründung hat die Anstalt zunächst 
die Aufgabe, die Großleitstelle Oldenburger Land 
zu planen und zu errichten. Mit der Betriebsbe-
reitschaft der neuen Großleitstelle Oldenburger 
Land, die durch Beschluss des Verwaltungsrates 
festzustellen ist, erfolgt die vollständige Über-
nahme der Aufgabe. 
 
(2) Die Erweiterung des Aufgabengebietes oder 
des Versorgungsbereiches bedarf der Zustimmung 
der beteiligten Trägerkörperschaften. 
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(3) Jede beteiligte Trägerkörperschaft kann aus 
wichtigen Gründen aus der gemeinsamen Anstalt 
austreten und die übertragenen Aufgaben wieder 
selbst übernehmen, wenn sie dieses den anderen 
beteiligten Trägerkörperschaften spätestens zwei 
Jahre vor dem Austritt, der nur zu einem Jahres-
ende erfolgen kann, schriftlich mitteilt. Sie hat 
nach ihrem Austritt weiterhin die auf sie anteilig 
entfallenden Kosten der Infrastruktur bis zur Be-
endigung der Abschreibungszeiträume bzw. der 
vertraglichen Bindung mit Dritten zu tragen. Än-
dert sich mit dem Austritt einer Trägerkörper-
schaft und der dadurch bedingten Gebietsredu-
zierung auch der Personalbedarf, so hat die aus-
tretende Trägerkörperschaft das nicht mehr be-
nötigte Personal zu übernehmen oder aber für die 
Dauer von 5 Jahren die entsprechenden Personal-
kosten zu tragen. Das Wahlrecht übt die Großleit-
stelle Oldenburger Land aus. Sofern auf Grund 
natürlicher Fluktuation eine Anpassung des Per-
sonalbestandes an den Personalbedarf erfolgt, 
reduziert sich der Ausgleichsanspruch entspre-
chend. 
 
(4) Im Falle der Auflösung der Anstalt, als solche 
zählt auch der Austritt von 3 oder mehr Träger-
körperschaften, fällt das Anstaltsvermögen nach 
Maßgabe des § 3 Abs. 2 paritätisch an die betei-
ligten Trägerkörperschaften zurück. Diese können 
einvernehmlich eine abweichende Regelung tref-
fen. Auch die in der Anstalt beschäftigten Perso-
nen sind, soweit die Arbeitsverhältnisse nicht auf-
gelöst werden können, unter den Trägerkör-
perschaften entsprechend aufzuteilen. Einigen sich 
die beteiligten Trägerkörperschaften hierüber 
nicht rechtzeitig vor der Auflösung, so erfolgt die 
Entscheidung über die Verteilung der Personen 
durch Mehrheitsentscheidung. 
 

§ 10 
Änderung der Satzung 

 
Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zu-
stimmung aller beteiligten Trägerkörperschaften. 
Im Übrigen gelten die allgemeinen Erfordernisse 
zum Erlass von Satzungen. 
 

§ 11 
Beteiligungsmanagement 

 
Der Vorstand erstattet dem Verwaltungsrat re-
gelmäßig Bericht, zudem erhält das Beteiligungs-
controlling einer vom Verwaltungsrat zu bestim-
menden Trägerkörperschaft die Informationen 
und Unterlagen durch den Vorstand. Alle Träger-
körperschaften haben ein umfassendes Auskunfts- 

und Einsichtsrecht in die Unterlagen der Anstalt. 
Nähere Einzelheiten des Beteiligungsmanage-
ments sind durch Beschluss des Verwaltungsrates 
festzulegen und soweit möglich in der Geschäfts-
ordnung für den Vorstand zu regeln. 
 

§ 12 
Prüfung der Anstalt 

 
Der Jahresabschluss der Anstalt wird wechselnd 
durch eines der Rechnungsprüfungsämter einer 
der beteiligten Trägerkommunen geprüft. Der 
Prüfungszeitraum beträgt jeweils fünf Jahresab-
schlüsse, beginnend mit dem Landkreis Olden-
burg, der die Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 
prüft. Die weitere Reihenfolge bestimmt sich nach 
dem Alphabet. In den Fällen, in denen eine ge-
meinschaftliche Entscheidung der Trägerkörper-
schaften über die Wahrnehmung ihrer Rechte und 
Pflichten gegenüber der Anstalt nach den Bestim-
mungen der Nieders. Gemeindeordnung und der 
Nieders. Landkreisordnung erforderlich wird, ent-
scheiden die Trägerkörperschaften einvernehm-
lich. Im Falle der Nichteinigung gilt die Mehrheit 
der Stimmen der Trägerkörperschaften. Darüber 
hinaus haben die nach Landesrecht zuständigen 
Stellen in den gesetzlich vorgesehenen Fällen das 
Einsichts- und Prüfungsrecht. 
 

§ 13 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Diese Satzung wird am Tage nach der letzten 
Bekanntmachung in der für die beteiligten Trä-
gerkörperschaften vorgesehenen Form wirksam. 
 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen der Satzung 
unwirksam sein, so bleibt die Satzung im Übrigen 
unberührt. 
 
Delmenhorst, den 17.12.2008 
STADT DELMENHORST 
 
Patrick de La Lanne 
Oberbürgermeister 
 
 


